
 173.301.1 

1 

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1970 Nr. 3 ausgegeben am 29. Januar 1970 

 

Geschäftsordnung für das Fürstliche 
Landgericht in Vaduz 

vom 31. Dezember 1969 

Aufgrund des § 27 des Gerichtsorganisations-Gesetzes vom 7. April 
1922, LGBl. 1922 Nr. 16, verordnet die Regierung: 

I. Verteilung der Geschäfte beim Landgericht 

Art. 1 

1) Die beim Landgericht ernannten Landrichter haben die richter-
lichen Geschäfte alljährlich bis längstens 15. Dezember für das kommen-
de Kalenderjahr zu verteilen. Dabei ist auf eine tunlichst gleichmässige 
Belastung und auf eine Heranziehung der einzelnen Landrichter in allen 
Zweigen der Rechtspflege zu achten. 

2) In der Geschäftsverteilung ist die Stellvertretung während des Ur-
laubs oder bei kurzfristiger Verhinderung jedes einzelnen Landrichters 
nur hinsichtlich solcher Geschäfte zu regeln, die keinen Aufschub dulden. 

3) Im Falle längerer Dienstverhinderung eines Landrichters ist die 
Geschäftsverteilung auch während des Jahres zu ändern. 

4) Kommt ein Geschäftsverteilungsbeschluss nicht rechtzeitig zu-
stande, bleibt die alte Geschäftsverteilung bis zum Inkrafttreten der neuen 
in Geltung. 

Art. 2 

1) Die alljährliche Geschäftsverteilung wird von den Landrichtern 
mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Landgerichtsvorstandes. 
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2) Wurde die Geschäftsverteilung mit Stimmenmehrheit beschlossen, 
steht den überstimmten Landrichtern das Recht zu, den Geschäftsvertei-
lungsbeschluss binnen vierzehn Tagen ab Beschlussfassung mit schrift-
licher Beschwerde an den Präsidenten des Obergerichtes anzufechten. 
Der Präsident des Obergerichtes entscheidet über die Beschwerde nach 
Anhören aller Landrichter endgültig. 

Art. 3 

1) Die geltende Geschäftsverteilung ist jeweils in einer Übersicht zu-
sammenzufassen. Aus der Übersicht müssen die einzelnen Geschäfts-
gruppen, die Nummern der Abteilungen, die Namen des Landgerichts-
vorstandes, der Landrichter und des Kanzleipersonals, die Bezeichnung 
der diesen Personen und den einzelnen Abteilungen zugewiesenen Amts-
zimmer, die Stelle, an die sich die Parteien mit mündlichen Anbringen zu 
wenden haben, sowie die für solches Anbringen bestimmten Stunden 
und Tage (Art. 10 Abs. 1) in einfacher und klarer Form ersichtlich sein. 

2) Die Übersicht ist an der Gerichtstafel anzuschlagen und durch 
Eintragung aller Änderungen fortlaufend auf dem richtigen Stande zu 
halten. 

II. Aufbau und Grundsätze des gerichtlichen Dienstes 

Der Landgerichtsvorstand 

Art. 4 

1) Die Regierung ernennt einen der Landrichter zum Landgerichts-
vorstand. 

2) Im Falle der Dienstverhinderung des Landgerichtsvorstandes ist 
zur Vertretung der rangälteste Landrichter berufen. 

Art. 5 

1) Der Landgerichtsvorstand ist Träger der Justizverwaltung, vertritt 
das Landgericht nach aussen und besorgt die ihm durch die Gesetze und 
die vorliegende Verordnung zugewiesenen Obliegenheiten. 
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2) Der Landgerichtsvorstand führt die Oberaufsicht über die Landge-
richtskanzlei und die Aufsicht über das Grundbuchamt. Er übt in erster 
Instanz die Disziplinargewalt über das gesamte nichtrichterliche Personal 
aus. 

Art. 6 

Der Landgerichtsvorstand hat gemeinsame Besprechungen mit den 
übrigen Landrichtern zur Förderung einer einheitlichen Rechtsprechung 
und zur Herbeiführung eines gleichmässigen Vorganges in der Handha-
bung der Geschäftsordnung zu veranstalten. 

Amtsbücherei 

Art. 7 

1) Beim Landgericht ist eine Amtsbücherei einzurichten. Die Auf-
sicht über die Amtsbücherei führt der Landgerichtsvorstand; er kann die 
Aufsicht einem Landrichter übertragen. 

2) Für die Benützung der Amtsbücherei hat der Landgerichtsvor-
stand oder der von ihm beauftragte Landrichter eine Benützungsordnung 
zu erlassen. Diese ist durch Anschlag kundzumachen. 

Urlaubspläne 

Art. 8 

1) Der Landgerichtsvorstand oder ein von ihm beauftragter Landrichter 
hat für die jährlichen Urlaube des richterlichen und nichtrichterlichen 
Personals des Landgerichtes und der diesem eingegliederten Ämter je ein 
Verzeichnis zu verfassen, in welchem die einzelnen Urlaubswünsche zu 
vermerken sind. 

2) Der Landgerichtsvorstand hat sodann Urlaubspläne zu erstellen 
und in diesen jedem einzelnen eine bestimmte Urlaubszeit zuzuweisen. 
Dabei hat er das Ausmass der gesetzlichen Urlaubsansprüche zu beach-
ten und den Wünschen sowie den Funktionen und dem Dienstalter der 
einzelnen Rechnung zu tragen. 
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3) Die Bewilligung eines Urlaubs schliesst eine aus besonderen 
dienstlichen Rücksichten gebotene abändernde Verfügung nicht aus. 
Doch sind Antritt und Fortsetzung des Urlaubes, sobald es der Dienst 
zulässt, zu ermöglichen. 

Dienstfreistellungen 

Art. 9 

1) Der Landgerichtsvorstand ist berechtigt, bis zum Ausmass von 
fünf Arbeitstagen pro Kalenderjahr aus triftigen Gründen Dienstfreistel-
lungen zu bewilligen. 

2) Dienstfreistellungen über das im ersten Absatz genannte Ausmass 
hinaus bedürfen der Bewilligung der Regierung. 

3) Die Dienstfreistellungen werden auf den gesetzlichen Urlaub nicht 
angerechnet. 

4) Über die Dienstfreistellungen ist ein Vormerk zu führen. 

Parteienverkehr, Verhandlungstage, Amtskleid 

Art. 10 

1) Der Landgerichtsvorstand hat im Einvernehmen mit der Regierung 
und mit den übrigen Landrichtern die Zeit und das Ausmass des Partei-
enverkehrs zu bestimmen. 

2) Der Landgerichtsvorstand hat im Einvernehmen mit den übrigen 
Landrichtern die Verhandlungstage zu bestimmen. 

3) Bei allen Verhandlungen vor dem erkennenden Gericht haben die 
Landrichter und der Staatsanwalt das Amtskleid zu tragen. Zur Urteils-
verkündung und Eidesabnahme haben sich die Richter und alle anwe-
senden Personen zu erheben und die Träger des Amtskleides das Haupt 
zu bedecken. 
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Die Landgerichtskanzlei 

Art. 11 

1) Die beim Landgericht bestehende Gerichtskanzlei (§ 9 Gerichts-
organisations-Gesetz) wird unter der Aufsicht eines Kanzleileiters in drei 
Abteilungen geführt. 

2) Der ersten Abteilung (Zivilabteilung) obliegen sämtliche ihr durch 
Gesetz oder Auftrag des zuständigen Landrichters zugewiesenen Geschäfte 
für den Bereich der streitigen und ausserstreitigen Gerichtsbarkeit ein-
schliesslich der Rechtshilfe in Zivilsachen. 

3) Der zweiten Abteilung (Strafabteilung) obliegen dieselben Ge-
schäfte für den Bereich der Strafgerichtsbarkeit einschliesslich der 
Rechtshilfe in Strafsachen. 

4) Der dritten Abteilung (Exekutionsabteilung) obliegen jene Ge-
schäfte, die sich aus Betreibungen, Kündigungen, Exekutions-, Konkurs- 
und Nachlass(Ausgleichs-)verfahren ergeben. 

5) Die Rechnungsführung, der Einlaufdienst und das Gerichtsarchiv 
werden für das ganze Landgericht ungeteilt besorgt. 

Art. 12 

1) Jede Abteilung der Gerichtskanzlei wird unter der Aufsicht des 
Kanzleileiters von einem Gerichtsbeamten als Abteilungsleiter geführt. 
Der Kanzleileiter kann zugleich Leiter einer Abteilung sein. 

2) Im Zweifelsfalle entscheidet über die Zugehörigkeit einer Rechts-
sache zu einer der drei Abteilungen (Art. 11) der Landgerichtsvorstand 
nach Rücksprache mit den übrigen Landrichtern. 

Art. 13 

1) Der Leiter der Gerichtskanzlei (Kanzleileiter) wird über Vorschlag 
des Landgerichtsvorstandes von der Regierung ernannt. 

2) Der Kanzleileiter untersteht der Dienstaufsicht und Disziplinar-
gewalt des Landgerichtsvorstandes. Er hat die von den Landrichtern in 
deren Amtsbereich im Einzelfall erteilten Weisungen zu befolgen. 

3) Über Vorstellungen gegen allgemeine oder solche Weisungen der 
Landrichter, die früher oder von anderer Seite ergangenen Weisungen 
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widersprechen, entscheidet der Landgerichtsvorstand nach Anhören der 
beteiligten Landrichter endgültig. In Fragen von grundsätzlicher Bedeu-
tung sind alle Landrichter anzuhören. 

Art. 14 

1) Der Kanzleileiter hat in den einzelnen Abteilungen für die geord-
nete, zweckmässige und schnelle Führung der Geschäfte zu sorgen. Im 
Einvernehmen mit den Landrichtern obliegen ihm die Arbeitszuteilung 
und die Beaufsichtigung des gesamten Kanzleipersonals. Über Vorstel-
lungen gegen eine Weisung oder Anordnung des Kanzleileiters entscheidet 
der Landgerichtsvorstand nach Anhören des Kanzleileiters endgültig. 

2) Dem Kanzleileiter obliegt die ständige Vorsorge für den Schrift-
führerdienst des Landgerichtes, des Obergerichtes und des Obersten 
Gerichtshofes. Er hat die Schriftführer durch entsprechende Schulung 
instand zu setzen, die Verhandlungs- und Beratungsprotokolle selbstän-
dig zu verfassen. 

Art. 15 

1) Für das Landgericht ist eine ungeteilte Rechnungsführung einzu-
richten und vom Landgerichtsvorstand ein Rechnungsführer zu bestellen. 

2) Für jede anfallende Rechtssache ist ein eigenes mit der Aktenzahl 
bezeichnetes Kontoblatt zu eröffnen. Aus diesem muss der Rechnungs-
stand jederzeit ersichtlich sein. Daneben ist nach kaufmännischen 
Grundsätzen ein Hauptjournal zu führen. 

3) In der Gerichtskanzlei erlegte Gelder oder Sicherheitsleistungen al-
ler Art sind, wenn sie den Betrag von 500 Franken übersteigen, binnen 
fünf Tagen nach erfolgtem Erlag auf ein separates Depositenkonto bei 
der Liechtensteinischen Landesbank zu überweisen und im Kontoblatt 
zu verbuchen. 

4) Wertschriften und Wertgegenstände sind ohne Aufschub in sichere 
Verwahrung zu nehmen. 

5) Der Rechnungsführer hat über erlegte Kostenvorschüsse und sons-
tige Geldbeträge eine Hinterlegungsquittung im Durchschreibeverfahren 
herzustellen, bei Barerlägen vom Erleger im Durchschreibeverfahren 
fertigen zu lassen und eine Durchschrift der zuständigen Abteilung der 
Gerichtskanzlei zum Aktenanschluss zu übergeben. 
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6) Die Parteien sind anzuhalten, den Zahlungsverkehr nach Möglich-
keit bargeldlos abzuwickeln. Zu diesem Zwecke sind für die Gerichts-
kanzlei ein eigenes Postcheckkonto und ein Kontokorrentkonto bei der 
Liechtensteinischen Landesbank zu eröffnen. Die Zeichnungsberechtigung 
über alle von der Gerichtskanzlei unterhaltenen Konten hat der Landes-
gerichtsvorstand nach Rücksprache mit der Regierung zu regeln. 

Art. 16 

1) Die Entrichtung der Gerichtskosten und Gebühren ist vom Rech-
nungsführer nach Beendigung einer jeden Rechtssache anhand des im 
Akte erliegenden Kontoblattes nachzuprüfen. 

2) Ausständige Beträge sind von den zahlungspflichtigen Parteien 
nach den gesetzlichen Vorschriften von Amts wegen einzutreiben. 

3) Überschussbeträge sind den Parteien, zu deren Gunsten nach der 
Abrechnung ein Saldo verbleibt, ohne Aufschub auszuzahlen. 

Art. 17 

1) Zur Übernahme der Schriftstücke, die beim Landgericht einlangen, 
ist vom Landgerichtsvorstand ein Beamter des Kanzleipersonals zu 
bestimmen, der den Dienst der Einlaufstelle ungeteilt für das ganze 
Landgericht zu besorgen hat. 

2) In der Einlaufstelle sind alle Schriftstücke und sämtliche Gleich-
schriften und Halbschriften sogleich nach der Übernahme mit dem Ein-
laufstempel zu versehen. Das Fehlen von in der Eingabe angeführten 
Gleichschriften, Halbschriften oder Beilagen, desgleichen der Umstand, 
dass die Eingabe geöffnet oder beschädigt eingelangt ist, ist auf dem beim 
Landgericht verbleibenden Schriftstück (Gerichtsstück) neben dem Ein-
laufstempel ersichtlich zu machen. 

3) Auf den mit der Post übersendeten Schriftstücken ist ausser dem 
Einlaufstempel ein Vermerk über den Postaufgabestempel anzubringen. 
Ist der Postaufgabestempel undeutlich, so ist durch einen Vermerk auf 
dem Gerichtsstück darauf hinzuweisen und der Briefumschlag zum Akte 
zu nehmen. 

4) Schriftstücke, die an einen Richter persönlich gerichtet sind, sind 
vom Bediensteten der Einlaufstelle nur mit dem Einlaufstempel zu ver-
sehen und dem Richter uneröffnet zu übergeben. Alle sonstigen Schrift-
stücke und Akten sind ohne Aufschub an die zuständige Abteilung der 
Gerichtskanzlei weiterzuleiten. 
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Art. 18 

1) Die Gerichtskanzlei hat über alle bei ihr anfallenden Akten Ver-
zeichnisse zu führen. 

2) Die Zivilabteilung führt je ein Einlaufregister über 
a) zivile Streitsachen (Klagen, Rechtsöffnungssachen, Rechtssicherungs-

sachen, strittige gerichtliche Aufkündigungen), 
b) Verlassenschaftssachen, 
c) Vormundschaftssachen, Entmündigungen und Verbeiständungen, 
d) gerichtlich errichtete oder hinterlegte Testamente, 
e) Beglaubigungen, 
f) Rechtshilfe in Zivilsachen, 
g) Beschwerden in Grundbuchsachen, 
h) sonstige der Abteilung zugewiesene Rechtssachen (Nz-Register) und 
i) Versendungen eigener Zivilakten (Abgangsregister). 

3) Über die in Abs. 2 Bst. a bis d bezeichneten Rechtssachen ist aus-
serdem ein alphabetisches Namensregister zu führen. 

4) Die Strafabteilung führt je ein Register über 
a) Verbrechen und Vergehen nach dem Anfall der Sache, 
b) Übertretungen nach dem Anfall der Sache, 
c) Strafsachen aller Art nach dem Namen der Beschuldigten, 
d) Rechtshilfen in Strafsachen nach dem Anfall der Sache und 
e) Versendungen eigener Strafakten (Abgangsregister). 

5) Die Exekutionsabteilung führt je ein Einlaufregister über 
a) Zahlbefehle (Betreibungen) und Exekutionen aller Art, 
b) Konkurse, 
c) Nachlasse (Ausgleiche), 
d) Retentionsbeschreibungen, 
e) gerichtliche Aufkündigungen und 
f) Versendungen eigener Akten der Exekutionsabteilung (Abgangs-

register). 

6) Über die unter Abs. 5 Bst. a bis e bezeichneten Rechtssachen sowie 
über die im Zuge eines Exekutionsverfahrens abgelegten Offenbarungs-
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eide hat die Exekutionsabteilung ausserdem je ein alphabetisches Namens-
register zu führen. 

7) In allen Einlaufregistern sind eine fortlaufende, jährlich mit eins 
beginnende Nummer, der Tag des Anfalls der Sache, die Namen der 
Parteien, die Art der Rechtssache, das Datum und die Art der Erledi-
gung, allenfalls auch die Übernahme des Aktes in ein anderes Register 
oder in eine andere Abteilung einzutragen. 

8) Die Registereintragungen sind regelmässig und ohne Aufschub 
vorzunehmen. 

Art. 19 

1) Die Führung des Strafregisters obliegt der Strafabteilung (Art. 11 
Abs. 3). 

2) Das Strafregister ist in Karteiform zu führen. 

Art. 20 

1) Auf den Aktendeckeln oder Aktenumschlägen sind aussen das Ak-
tenzeichen und die Bezeichnung der Rechtssache ersichtlich zu machen. 

2) Die Beilagen sind in einer Urkundenmappe zu sammeln, die dem 
Akte anzuschliessen ist. 

Art. 21 

1) Die einzelnen Geschäftsstücke sind nach der Zeitfolge ihres Ein-
langens zu den Akten zu nehmen und mit fortlaufenden Ordnungsnum-
mern und Seitenzahlen zu versehen. 

2) In Zivil- und Exekutionssachen sind Beilagen, die vom Kläger oder 
Antragsteller eingelegt werden, mit Grossbuchstaben, die von dem Be-
klagten oder Antragsgegner eingelegten Beilagen mit fortlaufenden arabi-
schen Ziffern und die von dritten Personen eingelegten Beilagen mit 
römischen Ziffern zu bezeichnen. 

3) In Strafsachen sind die in den Akt eingelegten Beilagen mit fortlau-
fenden arabischen Ziffern zu bezeichnen. 
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Art. 22 

1) Die in der Gerichtskanzlei anfallenden Akten sind mit einem Akten-
zeichen, bestehend aus einer abgekürzten Sachbezeichnung, einer fortlau-
fenden Nummer und einer kurzen Angabe des Anfallsjahres zu versehen. 

2) Als abgekürzte Sachbezeichnungen sind folgende Buchstaben zu 
verwenden: 

1) In Zivilsachen 

C für Klagen, Rechtsöffnungen, Rechtssicherungssachen und strittige 
gerichtliche Aufkündigungen, 

A für Verlassenschaftssachen, 
P für Vormundschaftssachen, Entmündigungen und Verbeistän-

dungen, 
T für gerichtlich errichtete und hinterlegte Testamente, 
Gb für Beschwerden in Grundbuchsachen, 
Rz für Rechtshilfen in Zivilsachen und 
Nz für zivilrechtliche Geschäftsstücke, die unter keiner der obigen 

gekürzten Sachbezeichnungen einzureihen und auch nicht zum 
Akt einer anhängigen Zivilsache zu nehmen sind. 

2) In Strafsachen 

U für Übertretungssachen, 
Vr für Verbrechens- und Vergehenssachen, 
Rs für Rechtshilfen in Strafsachen und 
Ns für strafrechtliche Geschäftsstücke, die unter keiner der obigen 

gekürzten Sachbezeichnungen einzureihen und auch nicht zum 
Akt einer anhängigen Strafsache zu nehmen sind. 

3) In Exekutionssachen 

E für Zahlbefehle und Exekutionen aller Art, 
S für Konkurse, 
Sa für Nachlasse (Ausgleiche), 
R für Retentionsbeschreibungen, 
K für gerichtliche Aufkündigungen, solange sie nicht strittig sind, 

und 
Ne für exekutionsrechtliche Geschäftsstücke, die unter keiner der 

obigen gekürzten Sachbezeichnungen einzureihen und auch nicht 
zum Akt einer anhängigen Exekutionssache zu nehmen sind. 

3) Bei Weitergabe oder Abtretung eines bereits nach den vorstehen-
den Absätzen bezeichneten Aktes an eine andere Abteilung der Gerichts-
kanzlei ist das Aktenzeichen auf dem Aktendeckel oder Aktenumschlag 
durchzustreichen und der Akt unter dem geänderten Aktenzeichen fort-
zuführen. Das neue Aktenzeichen ist in dem ersten Register zu vermerken. 
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Art. 23 

1) Die richterlich verfügten Ladungen und Zustellungen sind vom 
Abteilungsleiter oder von einem von ihm beauftragten Kanzleibeamten 
unter Verwendung vorhandener Formulare durchzuführen. 

2) Die Zustellausweise sind nach der Urschrift der Erledigung einzu-
legen oder in einem Umschlage am Schluss des Aktes gesammelt zu ver-
wahren. 

3) Zustellausweise, die für das weitere Verfahren bedeutungslos sind 
und den Akt unnötig belasten, wie die zu Ladungen, denen entsprochen 
wurde, sind zu vernichten. 

Art. 24 

1) Alle in der Gerichtskanzlei angefallenen Akten sind nach rechts-
kräftiger Erledigung der Rechtssache jahrgangsweise und nach fortlau-
fenden Aktenzeichen geordnet im gemeinsamen Gerichtsarchiv aufzu-
bewahren. Die Akten dürfen frühestens 35 Jahre nach Rechtskraft der 
letzten in der Rechtssache ergangenen Entscheidung vernichtet werden. 

2) Die von den Parteien oder von dritten Personen eingelegten Ur-
kunden sind nach rechtskräftiger Erledigung der Rechtssache oder bei 
Ruhen oder Unterbrechung eines Verfahrens dem Einleger über Verlan-
gen gegen Empfangsbestätigung zurückzugeben. Die Empfangsbestäti-
gung ist anstelle der ausgefolgten Urkunde im Akte aufzubewahren. 

Art. 25 

1) Die gesamte Gerichtskanzlei ist vom Landgerichtsvorstand jährlich 
mindestens einmal einer Inspektion zu unterziehen. 

2) Die nach dem Ergebnisse der Inspektion notwendigen dringlichen 
Massnahmen hat der Landgerichtsvorstand ohne Aufschub zu treffen. 
Soweit die Massnahmen nicht in den Wirkungskreis des Landgerichts-
vorstandes fallen, hat er sie durch entsprechende Anträge in die Wege zu 
leiten. 

3) Das Ergebnis der Inspektion hat der Landgerichtsvorstand dem 
Präsidenten des Obergerichtes binnen Monatsfrist schriftlich mitzuteilen. 
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Art. 26 

Die Akten über Rechtssachen, in denen Rechtsmittel ergriffen wurden, 
sind, falls das Rechtsmittel nicht schon vom Landrichter zurückgewiesen 
wird, nach Einlangen sämtlicher Rechtsmittelschriften und Gegenausfüh-
rungen ohne Aufschub, sonst nach Ablauf der allen Beteiligten zur Ein-
bringung oder Ausführung von Rechtsmitteln oder Gegenschriften of-
fenstehenden Fristen dem Präsidenten der zur Entscheidung berufenen 
Rechtsmittelinstanz mit einem Vorlagebericht vorzulegen. 

Art. 27 

1) Der Vorlagebericht des Landgerichtes hat die Rechtssache, die an-
gefochtene Entscheidung, deren Ordnungsnummer, die Bezeichnung des 
Rechtsmittels und der als Rechtsmittelwerber auftretenden Partei zu 
enthalten. 

2) Dem Akte beigeschlossene Vorakten sind im Vorlagebericht anzu-
führen. 

Art. 28 

1) Die vom Vorsitzenden der Rechtsmittelinstanz angeordneten Zu-
stellungen und Ladungen sind vom Leiter der Abteilung oder von einem 
damit beauftragten Kanzleibeamten ohne Aufschub vorzunehmen. 

2) Die Mitglieder der Kollegialgerichte sind zu den Sitzungen und 
Verhandlungen unter Bekanntgabe der Tagesordnung so rechtzeitig zu 
laden, dass sie in der Regel mindestens zehn Tage vor dem Termin im 
Besitze der Ladung sind. 

Art. 29 

1) Die Rechtsmittelinstanzen haben ihren Entscheidungen ausser den 
für die Parteien und für den Akt bestimmten Ausfertigungen eine zusätz-
liche Entscheidungsabschrift beizuschliessen, die von der Gerichtskanz-
lei für die Entscheidungssammlung aufzubewahren ist. 

2) Über Art und Umfang der Veröffentlichung von Rechtsmittelent-
scheidungen entscheidet der Landgerichtsvorstand nach Rücksprache mit 
dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofes bzw. des Obergerichtes. 
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Art. 30 

Die den Abteilungen der Gerichtskanzlei in bezug auf den Geschäfts-
gang des Landgerichtes zugewiesenen Aufgaben sind von ihnen, soweit 
nichts anderes angeordnet ist, sinngemäss auch dann zu erfüllen, wenn sie 
für die Kollegialgerichte oder Rechtsmittelinstanzen tätig werden. 

III. Schlussbestimmungen 

Art. 31 

1) Diese Verordnung tritt mit Ausnahme der Art. 11, 12 und 15 
Abs. 1 und 2 am 1. Januar 1970 in Kraft. Die Art. 11, 12 und 15 Abs. 1 
und 2 werden von der Regierung durch Kundmachung im Landesgesetz-
blatt in Kraft gesetzt, sobald die räumlichen und personellen Vorausset-
zungen für ihre Durchführung gegeben sind. 

2) Bis zum Inkrafttreten der in Abs. 1 genannten Artikel gelten die 
Bestimmungen der Art. 3 Abs. 1, 14 Abs. 1, 15 Abs. 5, 16 Abs. 1, 18 Abs. 
1 bis 6, 19 Abs. 1, 22 Abs. 3, 23 Abs. 1, 28 Abs. 1 und Art. 30 für die in 
der bezüglichen Geschäftsgruppe eingesetzten Kanzleibeamten der unge-
teilten Gerichtskanzlei sinngemäss. 

3) Die beim Inkrafttreten der Verordnung anhängigen Rechtssachen 
werden von denjenigen Landrichtern weitergeführt und erledigt, die sie 
vorher bearbeitet haben. Abweichende Vereinbarungen unter den Land-
richtern bleiben vorbehalten. 

4) Akten und Register betreffend anhängige Rechtssachen können 
auch nach dem Inkrafttreten der Verordnung wie bisher zu Ende geführt 
werden. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Alfred Hilbe 
Fürstlicher Regierungschef-
Stellvertreter 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


